
Bekanntmachunq

Der Entwurf der RVO über die äußere Gestaltung von baulichen An-
lagen sou¡ie über Erfordernis und Gestaltung von Ein-frj-edungen vom

. . .3.3, J1.'.63. . . -für das Bebauungsgebiet tf Bergviesrt d.er Gemeinde

Jettenbach au-t Grund des $ 97 Abs. 2 Buchst. a Zi.ff . 1 und 2 der
LBO von Rheinland-Pfalz vom 15.11.1961 (OVef. S. 229) in Verbin-
dung mit den $$ 33, 35, 37 bis 47 des Polizeiverwaltungsgesetzes
von Rheinland-Pfalz vom 26.3.1954 (evef . S. 31 ) rnit Zustirunung

des Gemeinderates von Jettenbach vom 23,11.1967 wurde von der Be-
zirksregierung der Pfalz m:.t RE. vom 28. Dez. 1967, Az.z 421-36o-
Ku 5Z/Z/Bvo wie forgt genehmigt:

ttDie im Entwurf vorgelegte Rechtsverordnung der Gemeinde Jetten-
bach, das Gebiet des Bebauungsplanes I'Bergwiesil vom Januar 1966

betref.fend, vird gemäß $ gZ LBo vom 15.11 .1961 (evsr, 42/1961)
in verbindung mit $ 35 PVG vóm 26.3.1954 (ever. seite 31 ) mit
-tolgend.er Änderung genehrnigt :

5 t der Verordnung ist r¡¡ie -Êolgt zu -tormulieren:
ttDiese Verordnung gilt -tür das Baugebiet rrBergu/iesrr der Gemeinde

Jettenbach. Der Geltungsbereich ist in der beilì-egenden, einen
Bestandteil dieser Verordnung bildend.en Karte dargestellt und

mit einer schwarzen Linie umgrenzt .rl

Die RVO mit dem einen Bestandteit d.ieser RVO bildenden Lageplan

hi-erzu lieqt in der Ze:rt uo* êl fl|49.1.Ç,.... bis einschließlich
.7 .A".4.?lf . .. bei der Bürgermeisterei Jettenbach während der
Dienststunden öffentlich aus .

Die RVO tritt eine I¡Joche nach ihrer Verkündung in Kraft.

Jettenbach, den ./6 ¿: ¿gØ
Bürgermeis ter,(
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Rechtsverordnung

über die äußere Gestaltrrng von baulichen Anlagen so-r¡¡ie über Er-
ford.ernis rrnd. Ge.slaltqng von Einfried.ungen vom .. !.5t.1.'.6.8......

Die Gemeinde Jettenbach erläßt auf Grund des S 97 Abs' 2 Buch-

stabe a Ziffer 1 und. 2 der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz

vom .l 5.11.1961 (eVnr. s. 229) in verbindung mit den $s 33, 35

37 bis 47 des polizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz

vom 26. März 1954 (eVet. s. 31 ) nit Zustimmung d.es Gemeinderates

vom 23 .11.1967 und nach Genehmigung durch die Bezirksregierung
durch RE. vom 28. Dezember 1967, A7..i 421'36o-Ku 53ß/nVO fo1-
gende Rechtsverordnung.

Sj
Geltungsbereich

Ðiese Verordnung gilt für das Baugebiet 'tBerg¡¡¡ies't der Gemeinde

.Jettenbach. Der Geltrrngsbereich ist in der beiliegenden, einen

Bestandteil dieser Verordnung bildenden Karte dargestellt und

mit einer schvarzen Linie umgrenzt.

$z
Dach-Êorm

Es sind. nur Satteldächer zugelassen.

S3
Dachneiqung

Die Dachneigung beträgt 26 o

Abveichungen von 30 nach oben wie nach r¡nten sind zulässig.

S4
Dachau-fbauten

Dachaufbauten sind nicht zugelassen'

S5
Dacheindeckung

Bei der Dacheindeckung d.arf nur dunkel getöntes Material ver-

we]ndêt werden.
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Die Eind.eckung benachbarter Häuser so11 nicht in störendem Kon-

trast zueinander stehen,

s6
Kniestöcke

Kniestöcke sind nicht zugelassen.

$z
ås!e3s!:!Iisþ

Die baulichen Anlagen sínd mit einem he1Ien Außenputz zu versehen.

Verblendungen mit glasiertem Material und auffallende Putzmuster

sind untersagt.

$B
Ere!rie9gsses

A1Ie Grundstücke sind entlang der Straßen ej-nzu-frieden.

Die Verwendrrng von Maschendraht, Rohrgeländ.er und ähnlich stör-
endem Material ist untersagt.

Bei Erstellung eines Sockels darf d.ieser nicht höher als 4o cm

sein.

Die Einfriedungen dürfen nicht in grellen oder bunten Farben

verputzt oder gestrichen werden. Die Gesamthöhe von 1 ,2o m dar-Ê

nicht überschritten verden.

Sollten Stützmauern erforderlich sein, sind diese an den Sicht-
f1ächen mit einheimischen Natursteirunaterial (ttart- oder Sand-

stein) zu versehen.

$e
Ausnahmen

Von den Vorschri-Ften dieser Verordnung kann die Baugenehmigungs-

behörde mit Zustirunung des Bürgermeisters Ausnahmen zulassen' so-
weit das Bauvorhaben im Ei-nzeLfall- u¡ed.er in sich selbst verunstal-
tet r¡¡irkt noch benachbarte bauliche Anlagen oder das Straßen-' Orts
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oder Landscha-Êtsbild stört oder mit anderen öffentlichen Belangen
unvereinbar ist.

S 1o

Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können gemäß $ 97 Abs. 5

LBO in Verbindung mit S 39 Abs. I Buchst. c und Abs. 2 Porizeiver-
valtungsgesetz mít einer Geldbuße bis zu DM 2oo.-- geahndet verden.

Fi.ir die Festsetzvrlg der Geldbuße und das Verfahren ist das Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten vorn 25.3.1952 (nenl. r S. 177) nit der
Maßgabe anzuwenden,

daß

a) die Höchstdauer der Erzwingungsha-tt eine trr¡oche

b) die Gebühr für den Erlaß eines Bußgeldbescheides
höchstens DM 25.--

beträgt.

Die Androhung von Geldstrafe bis zu DM 5oo.-- oder Haft bis zt7

6 wochen gemäß $ 367 Abs. 1 Nr. 15 StcB bleibt hiervon unberührt.

Si1
Inkrafttreten und Geltrrngsdauer

Diese Rechtsverordnung tritt eine Lroche nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Bürgermeisterei :

-f
Bürgermeíster

s\nft,



I. Feriigung
LAGEPLAN zur Rechtsverordnung
( Aaugebiet ,. Bergwi esø ".)
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